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AufSätze

Die Altersteilzeit im Zusammenspiel individueller 
und betrieblicher Einflussfaktoren

Susanne Wanger

Die Altersteilzeit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Modell für den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 
entwickelt. Ende 2008 befand sich jeder sechste der 55- bis 64-jährigen Beschäftigten in Altersteilzeit. Zwar ist die Förderung der 
Altersteilzeit Ende 2009 ausgelaufen, ohne Zuschüsse wird Altersteilzeit jedoch auch weiterhin möglich sein, wenn entsprechende 
tarifliche bzw. betriebliche Regelungen getroffen oder erneuert werden. Der Beitrag untersucht – differenziert nach Geschlecht und 
Region –, welche Beschäftigtengruppen in der jüngeren Vergangenheit besonders von Altersteilzeitvereinbarungen profitiert haben. 

1
Einführung

Geregelt wird die Altersteilzeit durch das 
1996 in Kraft getretene Altersteilzeitgesetz 
(Übersicht 1). Das Altersteilzeitgesetz sollte 
– so die Intention – älteren Arbeitnehmern 
den gleitenden Übergang vom Erwerbs
leben in den Ruhestand ermöglichen, um 
die Arbeitsbelastungen im Alter zu redu
zieren und einen „Ruhestandsschock“ zu 
vermeiden. Außerdem wollte man so der 
zunehmenden Frühverrentungspraxis 
vorangegangener Jahre begegnen.1 Auch 
der Wissenstransfer zwischen den Ge
nerationen und die Vermeidung von Ar
beitslosigkeit war ein Ziel: Arbeitsplätze 
sollten frei werden, um Arbeitslose zu in
tegrieren, Auszubildende einzustellen oder 
Ausgebildete zu übernehmen. Denn nur 
in diesen Fällen wurde die Altersteilzeit 
von der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
durch Zuschüsse gefördert. Diese Förder
möglichkeit ist Ende des Jahres 2009 für 
Neueintritte ausgelaufen.

Allerdings: Diese Zielsetzungen wur
den nur teilweise verwirklicht. So ist die 
Altersteilzeit in der Regel nicht das, was ihr 
Name verspricht – sie ist meist keine Teil
zeit und sie führt auch nur selten gleitend 
in den Ruhestand. Fast immer wurde und 
wird sie zu einem übergangslosen vorzei
tigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ge
nutzt (Blockmodell). So hat in den letzten 
Jahren der hohe Anteil des Blockmodells 
weiter zugenommen – bis Ende Dezem
ber 2009 stieg er auf rd. 90 %.2 Auch wird 
nur rund ein Drittel aller Beschäftigten in 

Altersteilzeit durch die BA gefördert, d. h. 
ihre frei gewordenen Arbeitsplätze wur
den wiederbesetzt (Wanger 2009). Ende 
2009 geschah dies in 38 % der Fälle mit Ar
beitslosen, die Wiederbesetzung mit frisch 
Ausgebildeten und Auszubildenden lag 
bei 62 %. Ein Großteil der Unternehmen 
verzichtete auf die Förderung und nutzte 
die Altersteilzeit zum sozialverträglichen 
Personalabbau bzw. zur Verjüngung der 
Belegschaft. 

Im Fokus dieses Beitrags steht die Frage, 
welche Faktoren für die Inanspruchnahme 
von Altersteilzeitregelungen verantwort
lich gemacht werden können, insbesondere 
ob bestimmte Beschäftigtengruppen be
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1	 Zum	Entstehungskontext	des	Altersteilzeitgeset-
zes	und	weiteren	Diskussionssträngen	siehe	auch	
Barkholdt	(2001);	Stück	(2003);	Lindecke	et	al.	
(2007)	sowie	Knuth	(2010).

2	 Diese	Zahlen	gelten	für	die	durch	die	BA	geförder-
ten	Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse.	Verschiede-
ne	Erhebungen	(Ellguth/Koller	2000;	Klammer/
Weber	2001;	Hofmann	2008)	zeigen,	dass	der	
Anteil	des	Blockmodells	auch	bei	der	ungeförder-
ten	Altersteilzeit	ähnlich	hoch	sein	dürfte.

Übersicht 1: Das Altersteilzeitgesetz – die wichtigsten Regelungen
Personenkreis
–	 der	Arbeitnehmer	muss	zu	Beginn	der	Altersteilzeit	(Atz)	das	55.	Lebensjahr	vollendet	haben;
–	 	der	Arbeitnehmer	in	Atz	muss	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	vor	Beginn	der	Atz	mindestens	1.080	

Tage	versicherungspflichtig	gearbeitet	haben;
–	 	der	Begünstigtenkreis	kann	vom	Unternehmen	auf	einen	bestimmten	Anteil	der	Belegschaft	

beschränkt	werden	(sog.	Überforderungsgrenze).

Ausgestaltung
–	 	die	bisherige	Arbeitszeit	muss	über	den	Gesamtzeitraum	der	Atz	im	Durchschnitt	halbiert	werden,		

die	Beschäftigung	muss	aber	weiterhin	sozialversicherungspflichtig	sein;
–	 	nach	dem	Ende	der	Atz	muss	ein	unmittelbarer	Übergang	in	eine	Altersrente	möglich	sein		

(ggf.	auch	eine	durch	Abschläge	geminderte);
–	 	die	Verteilung	der	Arbeitszeit	ist	Vereinbarungssache:	Im	Teilzeitmodell	wird	die	bisherige	Arbeitszeit	

über	den	gesamten	Zeitraum	auf	50	%	reduziert,	vereinzelt	sind	auch	schrittweise	Reduzierungen	
möglich;	im	Blockmodell	leistet	der	Beschäftigte	in	der	ersten	Hälfte	des	Zeitraums	die	volle	Arbeitszeit	
und	wird	in	der	zweiten	Hälfte	freigestellt	(Arbeits-	und	Freistellungsphase	sind	dabei	jeweils	gleich	
lang);	

–	 	das	Regelarbeitsentgelt	wird	vom	Arbeitgeber	um	mindestens	20	%	aufgestockt;
–	 	der	Arbeitgeber	zahlt	zusätzliche	Beiträge	zur	gesetzlichen	Rentenversicherung.	

Fördervoraussetzungen für Leistungen der Bundesagentur für Arbeit (BA)
–	 	Beginn	der	Atz	bis	31.12.2009;
–	 	die	BA	erstattet	für	längstens	sechs	Jahre	den	Aufstockungsbetrag	in	Höhe	von	max.	20	%	des	für	die	

Atz	gezahlten	Regelarbeitsentgelts	und	den	für	den	Arbeitnehmer	zusätzlich	gezahlten	Mindestbeitrag	
zur	Rentenversicherung;

–	 	es	muss	ein	arbeitslos	gemeldeter	bzw.	ein	von	Arbeitslosigkeit	bedrohter	Arbeitnehmer	oder	eine	
Person	nach	Abschluss	ihrer	Ausbildung	(in	Unternehmen	mit	bis	zu	50	Arbeitnehmern	auch	ein	
Auszubildender)	auf	dem	frei	werdenden	Arbeitsplatz	beschäftigt	werden.

Quelle:	Altersteilzeitgesetz	(AtG),	vgl.	auch	Wanger	2009.
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3	 Auswertungen	auf	Basis	der	Tarifpolitischen	In-
formationen	(bis	5/2010)	des	WSI-Tarifarchivs.

günstigt wurden. Zunächst geben wir ei
nen Überblick über die bisherige Entwick
lung wie auch die weiteren Perspektiven 
der Altersteilzeit (Abschnitt 2). Anschlie
ßend wird der neuere Forschungsstand zur 
Altersteilzeit in Deutschland skizziert (Ab
schnitt 3). Abschnitt 4 formuliert Hypo
thesen zum Einfluss individueller, betrieb
licher und struktureller Merkmale auf die 
Inanspruchnahme von Altersteilzeit, die 
anschließend empirisch geprüft werden 
(Abschnitt 6). Die entsprechende Datenba
sis erläutert vorab Abschnitt 5. Der Beitrag 
schließt mit einer Zusammenfassung der 
wichtigsten Resultate (Abschnitt 7).

2
Entwicklung und Perspek
tiven der Altersteilzeit 

Ende 2008 befanden sich insgesamt rund 
530.000 Personen im Alter zwischen 55 und 
64 Jahren in einer Altersteilzeitbeschäf
tigung – gefördert sowie nicht gefördert. 
Nach einer kontinuierlichen Zunahme bis 
Anfang 2007 stabilisierte sich ihre Zahl 
bis Ende 2008 auf dem erreichten Niveau 
(Abbildung 1). Seit Mitte des Jahres 2004 
nahm zugleich die reguläre sozialversiche
rungspflichtige Beschäftigung der Älteren 
insgesamt wieder zu (ohne Altersteilzeit). 
Ihre verbesserte Arbeitsmarktsituation war 
nicht allein konjunkturell bedingt, denn 
die sozialversicherungspflichtige Beschäf
tigung im Ganzen ging bis ins Jahr 2006 
zurück. Entgegen diesem generellen Trend 
ist die Zahl der älteren Beschäftigten in 
den vergangenen Jahren gestiegen, weil ge
burtenstarke Jahrgänge in die höheren Al
tersgruppen aufgerückt sind. Gesetzliche 
Änderungen, die Einschränkung der Früh
verrentung und Arbeitsmarktreformen der 
vergangenen Jahre spielten zusätzlich eine 
wichtige Rolle (Arlt et al. 2009). 

Vor diesem Hintergrund veränder
te sich der proportionale Anteil der Al
tersteilzeit. Von allen Beschäftigten in 
der anspruchsberechtigten Altersgruppe 
der 55 bis 64Jährigen befand sich Ende 
2008 jeder sechste in Altersteilzeit, bei den 
60 bis 64Jährigen sogar jeder vierte. Bis 
Anfang 2006 war dieser Anteil kontinuier
lich gestiegen, danach nahm er leicht ab. 
So hat wohl die kräftige Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften im konjunk
turellen Aufschwung der Jahre 2006/2007 
den Einsatz von Altersteilzeit verringert. 

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeit 
scheint – gemessen an ihrem Anteil an der 
Beschäftigung Älterer insgesamt – damit 
ihren Höhepunkt überschritten zu haben. 
Aber vermutlich wurde die Altersteilzeit 
im zweiten Halbjahr 2009 (Daten hierzu 
liegen noch nicht vor) aufgrund der Fol
gen der Finanzkrise wieder vermehrt von 
Betrieben eingesetzt, um Personal sozial
verträglich abzubauen. Zusätzlich kann 
das Auslaufen der Regelung Ende 2009 
zu Vorzieheffekten geführt haben, weil 
Beschäftigte und Betriebe die geförderte 
Altersteilzeit noch nutzen wollten. 

Doch obgleich die Förderung der Al
tersteilzeit durch die BA für Neueintritte 
Ende 2009 ausgelaufen ist, bleibt das Ge
setz an sich gültig, sodass nicht geförderte 
Altersteilzeit auch weiterhin möglich sein 
wird.

Die Altersteilzeit wird folglich nicht 
zwangsläufig aus der Personalpolitik der 
Betriebe verschwinden. Maßgeblich für 
den Abschluss von Altersteilzeitvereinba
rungen sind die betrieblichen und tarif
vertraglichen Regelungen der jeweiligen 
Branche, denn ein Rechtsanspruch auf 
Altersteilzeit besteht nicht. Das Altersteil
zeitgesetz legt nur die Mindeststandards 
für Bedingungen und Leistungen fest, die 
weitere Ausgestaltung obliegt den Tarif
vertragsparteien. Für die Arbeitnehmer 
verbesserte die tarifliche Ausgestaltung 

des gesetzlichen Rahmens bisher häufig die 
Bedingungen. Dazu gehörten etwa eine hö
here Aufstockung des Teilzeitentgelts oder 
der Beiträge zur Rentenversicherung durch 
den Arbeitgeber. Schätzungsweise arbei
ten zwei Drittel aller sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten in Betrieben, die 
tarifvertraglich oder durch Betriebsverein
barung die Möglichkeit zur Altersteilzeit 
haben (Brussig et al. 2009). Die meisten 
Tarifverträge sind zum 31. Dezember 2009 
ausgelaufen, dem letztmöglichen Eintritts
zeitpunkt in die geförderte Altersteilzeit. 
Einige Branchen haben ihre Tarifverträge 
zur Altersteilzeit über das Jahr 2009 hin
ausgehend verlängert – zumeist auf Basis 
der bisherigen finanziellen Konditionen, 
jedoch häufig mit eingeschränktem Be
günstigtenkreis. Vielfach handelt es sich 
hier um Branchen, die bereits vor 2010 die 
Altersteilzeit rege genutzt hatten, wie z.B. 
das Bank und Versicherungsgewerbe, der 
Öffentliche Dienst sowie Teile des Produ
zierenden Gewerbes. Im Geltungsbereich 
dieser neuen AltersteilzeitTarifverträge 
arbeiten insgesamt rund 6,4 Mio. Arbeit
nehmer.3

Abb. 1: Entwicklung der Beschäftigung Älterer
Altersteilzeit-Beschäftigte (ATZ) sowie regulär sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (SVB) ohne ATZ zwischen 55 und 64 Jahren
– Personen in Tsd.* –
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3
Forschungsstand zur 
Altersteilzeit

Die Entscheidung für den Renteneintritt 
ist eng damit verbunden, welche Wege in 
den Ruhestand den Betroffenen offenste
hen, d. h. aus welcher Erwerbs aber auch 
Nichterwerbsform heraus gewechselt wird 
(Hoffmann 2007). Wie der Austritt aus dem 
Erwerbsleben gestaltet wird, hängt neben 
institutionellen und strukturellen Voraus
setzungen auch von individuellen Gege
benheiten und den persönlichen Präferen
zen ab (Arnds/Bonin 2002; Himmelreicher 
et al. 2008). Dieser Beitrag befasst sich mit 
einem spezifischen Pfad in den Ruhestand, 
welcher vielen älteren Beschäftigten seit 
1996 offensteht, der Altersteilzeit. Sie er
möglicht im Grunde zwei alternative Wege 
des Eintritts in den Ruhestand: über das 
Teilzeitmodell kann ein gleitender Über
gang realisiert werden, das Blockmodell 
ermöglicht einen vorzeitigen Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben über die dem Renten
eintritt vorgelagerte Freistellungsphase. Da 
der Großteil im Blockmodell ausgestaltet 
ist, wird die Altersteilzeit überwiegend 
als Weg zur Frühausgliederung genutzt. 
2008 erfolgten 14,8 % (2001: 6,8 %) der 
Rentenzugänge aus Altersteilzeitbeschäf
tigungen (DRV 2009). Der steigende Anteil 
der Altersteilzeit an den Rentenzugängen 
ging mit einem Rückgang des Anteils der 
vorher „regulär“ versicherungspflichtig 
Beschäftigten sowie der Leistungsempfän
ger nach dem SGB III einher. So wurde in 
den letzten Jahren versicherungspflichtige 
Beschäftigung, aber auch Arbeitslosigkeit, 
teilweise durch Altersteilzeit substituiert 
(Hoffmann 2007).

3.1 PuSh- und Pull-AnSätze

Für die Erklärung des Erwerbsaustritts 
bzw. Renteneintrittszeitpunktes werden in 
der wissenschaftlichen Literatur zumeist 
zwei konkurrierende mikroökonomische 
Erklärungsansätze unterschieden: Auf der 
einen Seite stehen negative Faktoren, die 
ältere Beschäftigte aus dem Erwerbsleben 
herausdrängen bzw. sie drängen, es zu 
beenden („push“). Solche PushFaktoren 
können ein schlechter Gesundheitszu
stand, Arbeitslosigkeit oder Defizite in 
der beruflichen Qualifikation sein, wenn 
diese nicht mehr den aktuellen Anforde

rungen entspricht. Diese Ansätze beto
nen die strukturellen Bedingungen für 
die Beendigung der Erwerbsphase. Als 
maßgebliche Instanz werden die Betriebe 
angesehen, die ein Verwertungsinteresse 
am Produktionsfaktor Arbeit haben. Die 
Anreizgestaltung des Sozialrechts ist eher 
zweitrangig, vorrangig wirksam ist der 
von der jeweiligen Beschäftigungs und 
Arbeitsmarktlage ausgehende „Druck“ auf 
ältere Arbeitnehmer zum Ausscheiden aus 
dem Arbeitsmarkt (Hoffmann 2007).

Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, 
die den Ruhestand für die Arbeitnehmer 
„anziehend“ machen bzw. sie motivieren, 
aus dem Erwerbsleben auszuscheiden 
(„pull“). Das können positive Erwartungen 
an einen vorgezogenen Ruhestand bei aus
reichender finanzieller Absicherung, die 
familiäre Situation, aber auch der Wunsch 
nach mehr Freizeit sein. In „Pull“Erklä
rungsansätzen werden die Entscheidungen 
über den Zeitpunkt des Überganges in den 
Ruhestand hauptsächlich von individuel
len Faktoren und von der Anreizwirkung 
des Sozialrechts bezüglich Renteneintritts
möglichkeiten und Rentenhöhe bestimmt 
(Barkholdt 2001).

„Pull“Ansätze unterstellen den Ar
beitnehmern überwiegend die Initiative 
zu freiwillig angestrebtem Übergang in 
den Ruhestand, „Push“Ansätze hingegen 
mehr ein Reagieren bzw. eher einen unfrei
willigen Rückzug aus dem Arbeitsmarkt. 
Die empirischen Befunde zur Altersteil
zeit zeigen, dass die Faktoren, die für die 
Entscheidung, den Weg der Altersteilzeit 
zu beschreiten, ausschlaggebend sind, sich 
nicht eindeutig einem Ansatz zuordnen 
lassen. Vielmehr setzen sie sich aus einer 
Mischung von Push und PullFaktoren 
zusammen.

3.2 eMPIrIScher WISSenSStAnd 

Arnds/Bonin (2002) werten die Regelun
gen zur Altersteilzeit als Ausdruck einer 
Arbeitsmarktpolitik, die ältere Arbeit
nehmer als Belastung des Arbeitsmarktes 
versteht und daher einen längeren Verbleib 
im Erwerbsleben gar nicht anstrebt. Dem
nach hat die Altersteilzeit von vorneherein 
den vorzeitigen Eintritt in die Altersrente 
zum Ziel, der bis 2006 bereits mit 60 Jah
ren möglich war.4 Tatsächlich erfolgt der 
Ausstieg aus dem Erwerbsalltag meist viel 
früher: Infolge der verbreiteten Nutzung 
des Blockmodells und der dem Rentenbe
ginn vorgelagerten Freistellungsphase ar

beiten Altersteilzeitbeschäftigte im Schnitt 
bereits drei Jahre vor dem Renteneintritt 
nicht mehr (Radl 2007). 

Zusätzlich führt Altersteilzeitbeschäf
tigung tendenziell früher in die Rente, ver
sicherungspflichtige Beschäftigung ohne 
Altersteilzeit scheint dagegen die beste 
Basis für einen späteren Renteneintritt 
zu sein (Kaldybajewa/Kruse 2007). Auch 
aufgrund von rentenrechtlichen Regelun
gen gehen Altersteilzeitbeschäftigte im 
Durchschnitt zwei Jahre früher in Rente 
als die anderen sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten (Radl 2006). Hoffmann 
(2007) berechnet, dass das Verrentungs
risiko für Altersteilzeitbeschäftigte drei
einhalb mal höher ist als für andere so
zialversicherungspflichtige Beschäftigte. 
Altersteilzeitbeschäftigte gehen außerdem 
weitestgehend aus freien Stücken und mit 
guter finanzieller Abfederung aus dem 
Berufsleben (Radl 2007). Denn sie errei
chen eine ausgeprägt überdurchschnittli
che Entgeltposition (Hoffmann 2007). So 
spricht – gemäß dem „Pull“Argument 
– vieles dafür, dass Altersteilzeitbeschäf
tigte häufig Personenkreisen mit hoher 
Freizeitpräferenz zuzuordnen sind, die sich 
einen vorgezogenen Rentenzugang unter 
Inkaufnahme von Abschlägen leisten.5 
Die Inanspruchnahme konzentrierte sich, 
insbesondere in den ersten Jahren nach 
Einführung der Altersteilzeit, weitgehend 
auf Männer aus den alten Bundesländern 
(Kaldybajewa 2004). Nach der Ausweitung 
des Berechtigtenkreises auf teilzeitbeschäf
tigte Personen (ab dem Jahr 2000) ist vor 
allem der Anteil westdeutscher Frauen an 
den Altersteilzeitbeschäftigten gestiegen 
(Wanger 2009). Ehemalige Altersteilzeit
beschäftigte beziehen außerdem mit die 
höchsten durchschnittlichen Altersrenten 
(DRV 2009). So sind die Biografien von 
Altersteilzeitbeschäftigten typischerwei
se von längeren Versicherungszeiträumen, 
höheren Entgeltpositionen und deutlich 
kürzeren Arbeitslosigkeitszeiten geprägt 
als bei Personen, die aus Arbeitslosigkeit 
und anderen versicherungspflichtigen Be
schäftigungen in den Ruhestand wechseln.  

4	 In	der	Regel	ist	die	Altersteilzeitarbeit	mit	einem	
vorgezogenen	Renteneintritt	verbunden,	da	die	
Altersrente	nach	Altersteilzeitarbeit	bislang	noch	
eine	vorzeitige,	mit	Abschlägen	reduzierte	Rente	
ermöglicht.	Zu	den	genauen	Regelungen	siehe	
Hirschenauer	(2007);	Wanger	(2009).

5	 2008	mussten	98	%	der	Rentenzugänge	aus	Ar-
beitslosigkeit	bzw.	Altersteilzeit	Abschläge	in	Kauf	
nehmen	(DRV	2009).
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Altersteilzeitbeschäftigte erweisen sich 
also insgesamt als eine nach sozialen Kri
terien relativ starke Gruppe (Kaldybajewa/
Kruse 2007).

Neben der Einkommenssituation wird 
vor allem der beruflichen Tätigkeit eine 
hohe Bedeutung für die Wahl des Verren
tungspfades zugeschrieben (Radl 2006). 
So profitieren vor allem Angestellte in 
Büroberufen von Altersteilzeitregelungen 
(Stück 2003; Wanger 2009). Insgesamt 
zeigt die Betrachtung der Inanspruch
nahme von Altersteilzeit kein Muster, das 
auf einen gezielten Einsatz in Berufen oder 
Branchen mit hohen Belastungen schlie
ßen lässt (Wanger 2009). Allerdings sehen 
die meisten tarifvertraglichen Regelungen 
auch kaum Bestimmungen vor, die zu ei
nem solchen zielgerichteten Einsatz hätte 
führen können (Brussig et al. 2009).

Vereinbarungen zur Altersteilzeit sind 
im öffentlichen Sektor weiter verbreitet als 
in der Privatwirtschaft (Klammer/Weber 
2001). Auch eine Studie auf europäischer 
Ebene (Leber/Wagner 2007) zeigt, dass es 
vor allem vom Wirtschaftszweig abhängt, 
ob in einem Unternehmen Altersteilzeit
regelungen angeboten werden. So gibt es  
z. B. in Unternehmen aus den Branchen 
Kredit und Versicherungsgewerbe, Er
ziehung und Unterricht sowie Gesund
heits/Veterinär und Sozialwesen häu
figer Altersteilzeitregelungen; ebenso in 
Unternehmen, die gute Erfahrungen mit 
Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitge
staltung gemacht haben. Außerdem be
steht ein enger Zusammenhang zwischen 
Altersteilzeitarbeit und Betriebsgröße: In 
größeren Betrieben ist sie öfter zu finden. 
Ergebnisse des IABBetriebspanels (Ell
guth/Koller 2000) belegen, dass das be
triebliche Engagement in Sachen Alters
teilzeit mit der Betriebsgröße zunimmt. 
Insbesondere größere Betriebe nutzen die 
Altersteilzeit offensichtlich als einen Weg, 
die Belegschaft zu verjüngen. So gehen die 
Beschäftigten in den Großbetrieben so
wohl früher als in den anderen Betrieben 
in die Altersteilzeit als auch jünger in die 
Altersrente (Wanger 2009).

Zusammenfassend zeigt der For
schungsstand, dass bestimmte Beschäf
tigtengruppen häufiger in Altersteilzeit 
zu finden sind. Sie wird vielfach zu einem 
vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben 
genutzt und der tarifvertraglichen Ausge
staltung kommt ein hoher Stellenwert zu. 
Neben den vorgestellten, meist deskripti
ven Forschungsarbeiten liegen bisher keine 

multivariaten Analysen zur Altersteilzeit 
vor, die den Einfluss und das Zusammen
wirken mehrerer Bestimmungsgrößen auf 
die Nutzung systematisch untersuchen. 
Die im Folgenden präsentierten Auswer
tungen sollen dazu beitragen, diese Lücke 
zu schließen.

4
Einflussfaktoren der 
Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit

Welche individuellen Faktoren können 
einen Einfluss auf die Inanspruchnahme 
von Altersteilzeitregelungen haben? Wel
che Rolle spielen dabei Charakteristika 
des Beschäftigungsbetriebes bzw. der Be
schäftigungsbranche und die strukturellen 
Rahmenbedingungen? Zur Beantwortung 
dieser Fragen bilden wir Hypothesen, die 
relevant für die Inanspruchnahme von Al
tersteilzeit sein dürften, und unterscheiden 
dabei nach individuellen, betrieblichen so
wie strukturellen Faktoren.

4.1 IndIvIduelle fAktoren

Für Personen mit höherem Einkommen 
dürfte – entsprechend den PullAnsätzen 
– die Altersteilzeit attraktiver sein. Denn 
das reduzierte Einkommen während der 
Altersteilzeitarbeit sowie eventuell später 
anfallende Rentenabschläge muss der Be
schäftigte sich auch leisten können. Aus 
diesen Gründen ist zu vermuten, dass 
die Wahrscheinlichkeit der Inanspruch
nahme von Altersteilzeit mit steigendem 
Einkommen zunimmt (Hypothese 1). Hö
heres Einkommen geht in der Regel mit 
höherer beruflicher Qualifikation einher, 
deshalb dürften gut Ausgebildete häufiger 
in Altersteilzeitbeschäftigungen zu finden 
sein. Mit steigendem Qualifikationsniveau 
dürften die Chancen auf Altersteilzeit aber 
wieder sinken (Hypothese 2). Denn Be
schäftigte mit höherer Bildung haben aus 
Sicht der PushAnsätze ein niedrigeres 
Renteneintrittsrisiko, weil ihre Beschäfti
gungschancen im Alter höher sind (Radl 
2007). Da hohe Qualifikation häufig mit 
hohem Einkommen einhergeht, kann die 
beim Verbleib im Erwerbsleben erwartba
re höhere Rente das Risiko eines vorzeiti
gen Renteneintritts (Arnds/Bonin 2002) 
verringern. Außerdem sind höher quali
fizierte Erwerbspersonen während ihrer 

Berufsbiografie geringeren gesundheitli
chen Risiken ausgesetzt und verbleiben so 
deutlich häufiger als gering Qualifizierte 
länger im Erwerbsleben (Himmelreicher 
et al. 2008).

Ein Ziel des Altersteilzeitgesetzes war 
es, dem zum Teil eingeschränkten Leis
tungsvermögen von älteren Beschäftigten 
gerecht zu werden, denn nicht jede Berufs
tätigkeit kann ohne Weiteres in vollem 
Umfang bis ins hohe Alter ausgeübt wer
den. So kann ein schlechter Gesundheits
zustand das Interesse an einem vorzeiti 
gen Ausstieg aus dem Erwerbsleben über 
die Altersteilzeit erhöhen. Dies spricht  
dafür, dass in Berufen, die durch hohe  
körperliche Belastungen oder durch an 
dere hohe Arbeitsanforderungen gekenn
zeichnet sind, die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit höher sein dürfte (Hypo
these 3).

Von Bedeutung für die Inanspruch
nahme von Altersteilzeit könnte auch die 
Staatsangehörigkeit des Beschäftigten sein. 
Ein Großteil der Arbeitsmarktnachteile 
von Ausländern kann zwar über Unter
schiede im formal erreichten Ausbildungs
abschluss erklärt werden, daneben könnten 
aber auch unvollständige Erwerbsbiogra
fien sowie Informationsdefizite aufgrund 
von Sprachbarrieren eine Rolle spielen. 
Deshalb dürften Ausländer eine geringere 
Wahrscheinlichkeit als Deutsche haben, in 
Altersteilzeit zu sein (Hypothese 4).

Altersteilzeit kann ab dem 55. Lebens
jahr vereinbart werden. Im Jahr 2007 wa
ren Altersteilzeitbeschäftigte bei Eintritt 
durchschnittlich 57,7 Jahre und bei Aus
tritt 61,9 Jahre alt. Das Austrittsalter ist 
in den vergangenen Jahren zwar gestiegen 
(Wanger 2009), aber noch immer führt 
Altersteilzeitbeschäftigung tendenziell 
früher zu einem Renteneintritt als re
guläre sozialversicherungspflichtige Be
schäftigung (Abschnitt 2). Deshalb dürfte 
die Wahrscheinlichkeit auf Altersteilzeit 
in der Altersgruppe bis 58 Jahren eben
so wie in den Jahren vor dem regulärem 
Rentenbeginn (ab 63 Jahre) geringer sein 
(Hypothese 5).

Weiterhin könnte auch die Wochenar
beitszeit einen Einfluss auf die Inanspruch
nahme von Altersteilzeit haben. Da das 
Beschäftigungsverhältnis während der Al
tersteilzeit weiterhin sozialversicherungs
pflichtig sein muss, könnten bestimmte 
Gruppen von Teilzeitbeschäftigten bei ei
ner weiteren Reduzierung ihrer Arbeitszeit 
dieses Kriterium nicht mehr erfüllen und 
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von einer Inanspruchnahme von vornhe
rein ausgeschlossen sein. Teilzeitbeschäf
tigte dürften somit eine geringere Chance 
auf Altersteilzeit haben als Vollzeitbeschäf
tigte (Hypothese 6).

4.2 BetrIeBlIche fAktoren

Daneben können auch betriebliche Ein
flussfaktoren die Inanspruchnahme von 
Altersteilzeit bestimmen. Kleinere Betriebe 
dürften vermehrt darauf angewiesen sein, 
erfahrene und damit schwer zu ersetzende 
Arbeitskräfte möglichst lange im Betrieb zu 
halten. Die großen Betriebe haben dagegen 
mehr organisatorische und personalpoliti
sche Möglichkeiten, um den reibungslosen 
Betriebsablauf bei Altersteilzeit aufrecht
zuerhalten. In Kleinbetrieben könnte eine 
geringere Flexibilität möglicherweise zu 
finanziellen Einschränkungen führen, 
sodass sie die Kosten der Vereinbarungen 
zur Altersteilzeit nicht tragen können. So 
dürfte in größeren Betrieben die Wahr
scheinlichkeit auf Altersteilzeit höher sein 
als in kleineren (Hypothese 7). In Großbe
trieben können außerdem Betriebsräte die 
Umsetzung von Altersteilzeitregelungen 
fördern. Zu erwarten ist, dass insbeson
dere in Branchen mit hoher Tarifbindung 
viele Altersteilzeitbeschäftigte zu finden 
sind, da für den Anspruch auf Altersteilzeit 
ein entsprechender Tarifvertrag vorliegen 
muss (Hypothese 8). Darauf deuten auch 
Studien zu Frühverrentungen allgemein 
hin, die häufiger und in größerem Ausmaß 
in tarifgebundenen Betrieben stattfinden 
(Bellmann/Janik 2009).

Weiterhin dürfte in Wirtschaftszwei
gen, wo die Tarifvertragsparteien beson
ders günstige Altersteilzeitregelungen 
ausgehandelt haben – z.B. über die gesetz
lichen Regelungen hinausgehende Aufsto
ckungsbeträge –, die Inanspruchnahme 
attraktiver sein (Hypothese 9). Ein auf 
Branchenebene überdurchschnittlicher 
Anteil von Geförderten an allen Alters
teilzeitbeschäftigungen könnte ein Indiz 
dafür sein, dass in diesen Branchen die 
Inanspruchnahme allgemein auch höher 
ist (Hypothese 10).

Von weiterer Bedeutung könnte die 
Beschäftigungsentwicklung der Branche 
sein, z.B. weil schrumpfende Betriebe oder 
Branchen aufgrund konjunktureller oder 
struktureller Einbrüche die Altersteilzeit 
zur personalpolitischen Selektion bzw. 
zur Verjüngung der Belegschaft nutzen. 
Negative Beschäftigungsentwicklungen 

könnten dann mit einer höheren Inan
spruchnahme von Altersteilzeitregelungen 
einhergehen (Hypothese 11). 

4.3 Strukturelle fAktoren 

Neben den individuellen und betriebli
chen Merkmalen können auch verschie
dene Umfeldvariablen eine Rolle spielen. 
So könnte die regionale Arbeitsmarktlage 
bzw. anspannung einen Einfluss auf die 
Inanspruchnahme von Altersteilzeitrege
lungen haben. Ein Indikator für die Stärke 
der Arbeitskräftenachfrage ist die Vakanz
rate, das Verhältnis zwischen Vakanzen 
und aktuell Beschäftigten. Sind viele Ar
beitsplätze vakant, ist der Druck für Ältere, 
in den Ruhestand zu gehen, geringer und 
die Wahrscheinlichkeit auf Altersteilzeit 
möglicherweise kleiner (Hypothese 12). 
Ein weiterer Indikator ist die regionale 
Arbeitslosigkeit. So könnten hohe Ar
beitslosenquoten dazu führen, dass Ältere 
häufiger über Altersteilzeit aus dem Er
werbsleben ausscheiden, um Arbeitsplätze 
für Jüngere freizumachen (Hypothese 13).

Weitere Einflussfaktoren, insbeson
dere solche, die im Zusammenhang mit 
dem Haushaltskontext der Beschäftigten 
stehen, können mangels entsprechender 
Daten in der Analyse nicht berücksichtigt 
werden. Deshalb werden sie hier nicht dis
kutiert. 

5
Datenbasis 

Für die vorliegende Untersuchung wurde 
eine Stichprobe aus der Beschäftigten
Historik (BeH) des Instituts für Arbeits
markt und Berufsforschung (IAB) ver
wendet. Die Grundlage der BeH bildet die 
Beschäftigtenstatistik der BA, die regelmä
ßige Meldungen der Arbeitgeber zu ihren 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
an die Sozialversicherungsträger enthält. 
Neben Informationen zu den Beschäftig
ten beinhaltet diese Datenbasis auch Anga
ben zu dem Betrieb. Die Stichprobe deckt 
insgesamt einen Zeitraum von 13 Jahren ab 
(01.01.1996 – 31.12.2008) und liefert somit 
auch Informationen zur Erwerbstätigkeit 
vor der Altersteilzeit. Ergänzt wurden diese 
Daten durch Informationen aus dem IAB
Betriebspanel, Daten aus den Geschäfts
prozessen der BA sowie Ergebnisse der 
BIBB/BAuAErwerbstätigenbefragung 

2005/2006. Diese wird gemeinsam vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
sowie von der Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durch
geführt. 

Die Analyse betrifft die zum Stichtag 
30.06.2007 beschäftigten Personengrup
pen „sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigte ohne besondere Merkmale“ und „Al
tersteilzeitbeschäftigte“ im Alter zwischen 
55 und 64 Jahren. Insgesamt umfasst die 
Stichprobe fast 3 Mio. sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigte, davon war etwa  
ein Fünftel altersteilzeitbeschäftigt. Wei
tere Personengruppen, wie Auszubilden
de, Hausgewerbetreibende, Praktikanten, 
Werkstudenten oder behinderte Men
schen, spielen in der betrachteten Alters
gruppe zahlenmäßig nur eine untergeord
nete Rolle und gehen deshalb nicht in die 
Analyse ein. 

Einige Variablen mussten für die Ver
wendung im Regressionsmodell erst um
geformt, andere mit externen Datensätzen 
verknüpft werden. So enthält die BeH die 
Tagesentgelte der Beschäftigten in Euro. 
Wir verwenden jedoch nicht das absolute 
Einkommen, sondern die relative Posi tion 
des Beschäftigten im Vergleich zu den ande
ren sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten. Dazu teilen wir die Tagesentgelte 
der regulär sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – getrennt für Teilzeit und 
Vollzeit – zum Untersuchungszeitpunkt 
in fünf Einkommensklassen (Quintile) 
ein. Den Altersteilzeitbeschäftigten wird 
die Einkommensklasse zum Zeitpunkt 
der letzten regulären Beschäftigung vor 
der Altersteilzeit zugeordnet; auch hier je
weils in Relation zu den regulär sozialver
sicherungspflichtig Beschäftigten. Dieses 
Vorgehen ermöglicht, dass Verdienste un
terschiedlicher Zeitpunkte in die Analyse 
einbezogen werden können. 

Die BeH enthält keine Informationen 
zu dem Gesundheitszustand eines Beschäf
tigten, deshalb greifen wir hilfsweise auf 
Ergebnisse einer Erwerbstätigenbefragung 
zu Arbeitsbedingungen und belastungen 
zurück und verknüpfen diese über die Be
rufsgruppe mit den IABDaten (Wanger 
2009). Zwei Belastungsindikatoren werden 
so gebildet und gehen als Dummys in das 
Modell ein. Der erste misst hohe körperli
che Belastungen im ausgeübten Beruf. Der 
zweite Indikator misst den „Stressfaktor“, 
d. h. Arbeitsanforderungen, die im je
weiligen Beruf als belastend empfunden 
werden. 
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Die Information zu der branchenspe
zifischen Tarifbindung stammt aus dem 
IABBetriebspanel (Ellguth/Kohaut 2008). 
Die Ergebnisse zu der Tarifbindung der Be
schäftigten in den einzelnen Wirtschafts
zweigen werden unserem Datensatz über 
die Branche zugeordnet – getrennt für 
West und Ostdeutschland. Die Angaben, 
ob Branchen eine höhere Einkommensauf
stockung als im Gesetz vorgesehen zahlen, 
stammen aus dem WSITarifarchiv. Dazu 
haben wir die tarifvertraglichen Regelun
gen von über 100 Branchen ausgewertet 
und mittels der Wirtschaftszweig und 
Arbeitsortvariablen unserem Datensatz 
zugespielt. Die Angaben zu den geförder
ten Altersteilzeitbeschäftigten wurden der 
Leistungsstatistik der BA entnommen. Die 
Vakanz und Arbeitslosigkeitsraten stam
men aus Geschäftsstatistiken der BA und 
werden über die Variable zur Kreisebene 
unserem Datensatz zugeführt. 

Da auf Betriebsebene keine Informati
onen zur Beschäftigungsentwicklung für 
die in die Analyse eingehenden Betriebe 
vorliegen, nehmen wir dafür hilfsweise 
die  Beschäftigungsentwicklung auf Wirt
schaftsabschnittsebene. Dazu wird der 
Mittelwert der jahresdurchschnittlichen 
Veränderungen der Branchen zwischen 
den Jahren 2003 bis 2007 berechnet und 
ein Dummy für Branchen mit negativer 
Beschäftigungsentwicklung gebildet.

6
Ergebnisse der ökono
metrischen Analyse

Für die ökonometrische Analyse betrach
ten wir die Gruppe der 55 bis 64jähri
gen sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten. Geschätzt wird ein LogitModell, 
dessen abhängige Variable den Wert eins 
annimmt, wenn der Beschäftigte sich am 
30.06.2007 in Altersteilzeit befand und den 
Wert null, wenn der Ältere regulär sozi
alversicherungspflichtig beschäftigt war. 
LogitModelle liefern Erkenntnisse, ob 
deskriptiv gezeigte Zusammenhänge auch 
dann signifikant sind, wenn der Einfluss 
für alle verfügbaren Variablen kontrolliert 
wird. So kann Signifikanz, Einflussrich
tung und Einflussstärke festgestellt wer
den.6 In Tabelle 1 sind die Ergebnisse dieses 
LogitModells zusammengefasst. Die hier 
ausgewiesenen OddsRatios sind als relati
ve Chancenverhältnisse zu interpretieren. 

Eine OddsRatio größer als eins zeigt an, 
dass die Chance auf Altersteilzeit höher ist 
als für die Referenzkategorie, bei kleiner als 
eins ist sie niedriger.

Die Bestimmungsgründe für die Al
tersteilzeit können sich aufgrund der 
un terschiedlichen regionalen Arbeits
marktlage, aber auch wegen geschlechts
spezifischer Lebensläufe, unterscheiden. 
Deshalb führen wir die Schätzungen für 
vier Gruppen durch: für Männer und  
Frauen in West und Ostdeutschland. 

Betrachtet man die individuellen Fak
toren, wird deutlich, dass – entsprechend 
der Hypothese 1 – Arbeitnehmer aus den 
unteren Einkommensquintilen eine signi
fikant geringere Chance auf Altersteilzeit 
haben. Beschäftigte mit einem niedrige
ren Einkommen können sich eine Redu
zierung des Einkommens sowie mögliche 
Rentenabschläge offensichtlich weniger 
leisten. Sie sind deshalb seltener in der  
Altersteilzeit zu finden – entsprechend  
der Sicht von PullAnsätzen. Bestätigt 
wird auch Hypothese 2, dass die berufli
che Qualifikation einen signifikanten Ein 
fluss hat. Für Beschäftigte mit Berufsaus
bildung ist die Aussicht auf Altersteilzeit 
höher als für solche ohne Berufsausbil
dung (bis auf Frauen in Westdeutschland), 
dagegen haben Beschäftigte mit Univer
sitäts und FHAbschluss eine geringere 
Wahrscheinlichkeit auf Altersteilzeitbe
schäftigung. 

Für die Belastungen im ausgeübten Be
ruf – einem häufig genannten PushArgu
ment – wird die Hypothese nur zum Teil 
bestätigt. So haben insbesondere ostdeut
sche Männer, die in Berufen mit hohen 
körperlichen Belastungen arbeiten, sowie 
westdeutsche Frauen, die in Berufen mit 
belastenden Arbeitsanforderungen tätig 
sind, eine deutlich größere Wahrschein
lichkeit auf Altersteilzeit. Ansonsten haben 
insbesondere Berufsgruppen mit hohen 
körperlichen Belastungen eine geringere 
Wahrscheinlichkeit, in Altersteilzeit zu 
sein.

Hypothese 4, die einen starken Ein
fluss der Staatsangehörigkeit auf die Inan
spruchnahme von Altersteilzeit vermutet, 
findet wiederum volle Bestätigung. Aus
länder in Ostdeutschland und Beschäf
tigte aus dem nichteuropäischen Ausland 
werden dabei stärker benachteiligt. Inwie
weit dies auf kürzere oder unvollständige 
Erwerbsbiografien oder eine direkte Dis
kriminierung im Betrieb zurückgeführt 
werden kann, lässt sich auf Basis der ver

wendeten Daten nicht beantworten. Auch 
die Hypothesen 5 und 6 in Bezug auf Alter 
und Arbeitszeitform werden anhand der 
logistischen Regression verifiziert.

Von statistisch signifikanter Bedeutung 
für die Inanspruchnahme sind zudem die 
Betriebsgröße sowie eine hohe Tarifbin
dung der Branche. Dieser Zusammenhang 
ist im Osten stärker ausgeprägt. Da der Zu
gang zur Altersteilzeit durch Tarifvertrag 
und betriebliche Vereinbarungen gesteuert 
wird, ist dieser starke Einfluss nicht ver
wunderlich. In Branchen, die ihren Be
schäftigten höhere Aufstockungsleistun
gen als gesetzlich vorgeschrieben bieten, 
gibt es regionale Unterschiede: Während 
dies im Osten zu einer höheren Chance 
auf Altersteilzeit führt, ist im Westen das 
Gegenteil der Fall. Eventuell sind Beschäf
tigte im Osten aufgrund ihres niedrigeren 
Einkommens stärker als im Westen auf 
Aufstockungsleistungen angewiesen.

Werden in einer Branche häufig Alters
teilzeitbeschäftigte gefördert, erhöht dies 
nicht unbedingt die Chance auf Alters
teilzeit für die hier beschäftigten Älteren. 
So werden in Branchen, die in geringe
rem Ausmaß Altersteilzeit vereinbaren, 
häufiger Förderleistungen von der BA in 
Anspruch genommen und Stellen wieder
besetzt. Eventuell handelt es sich hier um 
Branchen, die Altersteilzeit nur dann ver
einbaren, wenn die Aufstockungsbeträge 
auch ersetzt werden, d.h. wenn für sie die 
Altersteilzeit kostenneutral ist. Möglich ist 
auch, dass bestimmte Branchen die Alters
teilzeit mit Wiederbesetzung als aktives 

6	 Wir	haben	die	Stichprobe	um	die	regulär	Beschäf-
tigten	bereinigt,	von	denen	uns	bekannt	war,	dass	
sie	nach	dem	Stichtag	30.06.2007	in	die	Alters-
teilzeit	gewechselt	sind.	Jedoch	könnten	natürlich	
noch	weitere	ältere	sozialversicherungspflichtig	
Beschäftigte	–	vor	allem	der	 jüngeren	 Jahrgän-
ge	–	nach	dem	Ende	des	Stichprobenzeitraums	
(31.12.2008)	 in	die	Altersteilzeit	wechseln.	Das	
könnte	sich	auf	die	Schätzergebnisse	auswirken	
und	diese	eventuell	verzerren.	Um	dies	zu	über-
prüfen,	haben	wir	das	gleiche	Modell	zu	einem	
früheren	Stichtag	(30.06.2002)	in	zwei	Varianten	
durchgerechnet:	 In	der	ersten	Berechnung	ha-
ben	wir	die	Stichtagszustände	(SVB	oder	ATZ	am	
30.06.2002)	verwendet.	In	einer	zweiten	Variante	
haben	wir	das	Modell	um	die	sozialversicherungs-
pflichtig	Beschäftigten	bereinigt,	von	denen	uns	
bekannt	war,	dass	sie	in	den	Folgejahren	bis	2008	
in	die	Altersteilzeit	gewechselt	 sind.	Die	Erklä-
rungsgüte	des	Modells	 (Pseudo	R²	Mc	Fadden)	
verbesserte	sich	durch	die	Bereinigung,	Signifikanz	
und	Einflussrichtung	blieben	erhalten,	die	Einfluss-
stärke	variierte	jedoch.		Die	hohen	Fallzahlen	tra-
gen	z.	T.	zu	der	hohen	Signifikanz	des	Modells	bei.
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Instrument zur Strukturverbesserung 
einsetzen.

Die Betrachtung der durchschnittli
chen Branchenentwicklung zwischen den 
Jahren 2003 bis 2007 führt zu regional 
unterschiedlichen Ergebnissen: Im Wes
ten war in Branchen mit abnehmender 
Beschäftigtenzahl die Chance auf Alters
teilzeit höher, hier scheint die Altersteilzeit 
als klassisches passives Anpassungsinstru
ment zum Personalabbau genutzt worden 
zu sein. Im Osten war dagegen in Branchen 
mit zunehmenden bzw. konstanten Zahlen 
die Wahrscheinlichkeit auf Altersteilzeit 
größer. Hier wurde die Altersteilzeit dazu 
genutzt, die Personalstruktur des Betriebes 
über Beschäftigungsbrücken zu verändern.

Die Inanspruchnahme von Altersteil
zeit ist in Regionen mit überdurchschnitt
licher Arbeitslosigkeit – entsprechend 
den PushArgumenten und Hypothese 
12a – größer. Die höheren OddsRatios in 

Ostdeutschland dürften auf die dort ange
spannte Arbeitsmarktlage zurückzuführen 
sein. Während hohe Vakanzraten im Wes
ten – wie in Hypothese 13 vermutet – ein 
Indiz für eine geringere Wahrscheinlich
keit der Inanspruchnahme von Altersteil
zeit sind, ist im Osten das Gegenteil der 
Fall. Die Altersteilzeit in West und Ost 
wird also z.T. aus recht unterschiedlichen 
Gründen eingesetzt.

7
Zusammenfassung  
und Ausblick

Die Altersteilzeit hat sich im Laufe der Jah
re zu einem sehr beliebten Weg für den 
meist vorgezogenen Übergang in die Nach
erwerbsphase entwickelt. Dabei ist die 
Möglichkeit, Altersteilzeit nutzen zu kön

nen, nicht für alle Beschäftigten gleicher
maßen gegeben. Die vorliegende Analyse 
zeigt, dass die Inanspruchnahme von viel
fältigen Kriterien abhängt, insbesondere 
von den Gegebenheiten im Betrieb. Push
Faktoren fallen ebenso ins Gewicht wie 
PullFaktoren. So haben Beschäftigte aus 
großen Unternehmen und aus Branchen 
mit hoher Tarifbindung höhere, Beschäf
tigte mit geringeren Einkommen dagegen 
schlechtere Chancen auf Altersteilzeit. 
Insgesamt verweisen die vorgestellten Be
funde zur Nutzung der Altersteilzeit auf 
selektive, aber wenig zielgenaue Ergebnis
se dieses Instruments hin – nach Berufen, 
nach Betriebsgröße und nach Branchen. 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Altersteilzeit vor allem in Westdeutschland 
als Anpassungsinstrument zum Personal
abbau genutzt wurde. Im Osten finden sich 
auch Anhaltspunkte, dass die Altersteil
zeit entsprechend ihrer Zielsetzung dazu 

Tabelle 1: Logistische Regression – Abhängige Variable: Altersteilzeitbeschäftigt am Stichtag 30.06.2007
West ost

Männer frauen Männer frauen
unabhängige variablen 	 	 	 	 	 	 	 	
Individuelle faktoren 	 	 	 	 	 	 	 	
einkommen: (referenz: 5. Quintil, höchste einkommensklasse) 	 	 	 	 	 	 	 	
	 –	 1.	Quintil	(unterste	Einkommensklasse) 0,14 *** 0,11 *** 0,05 *** 0,05 ***

	 –	 2.	Quintil	 0,29 *** 0,59 *** 0,45 *** 0,50 ***

	 –	 3.	Quintil	(mittlere	Einkommensklasse) 0,72 *** 0,86 *** 0,75 *** 0,75 ***

	 –	 4.	Quintil 0,94 *** 0,97 *** 1,14 *** 0,96 	
Ausbildung (referenz: ohne Berufsausbildung) 	 	 	 	 	 	 	 	

	 –	 FH-/Universitätsabschluss	 0,59 *** 0,45 *** 0,86 *** 1,04 	

	 –	 mit	Berufsausbildung 1,12 *** 0,94 *** 1,10 ** 1,10 ***

	 –	 unbekannt 0,40 *** 0,39 *** 0,48 *** 0,48 ***
Berufsgruppe mit hohen körperlichen Arbeitsbelastungen 0,97 *** 0,76 *** 1,32 *** 0,86 ***
Berufsgruppe mit belastenden Arbeitsanforderungen 1,07 *** 1,22 *** 0,91 *** 1,07 ***
nationalität: (referenz: deutscher) 	 	 	 	 	 	 	 	

	 –	 Europäer 0,83 *** 0,87 *** 0,68 *** 0,58 ***

	 –	 Sonstige 0,49 *** 0,42 *** 0,32 *** 0,19 ***
Alter (referenz: 63 Jahre und älter) 	 	 	 	 	 	 	 	

	 –	 55	bis	58	Jahre 0,31 *** 0,40 *** 0,27 *** 0,36 ***

	 –	 59	bis	62	Jahre 1,36 *** 1,53 *** 1,20 *** 1,59 ***
Arbeitszeitform: teilzeit 1,07 *** 0,95 *** 0,67 *** 0,54 ***
Betriebliche faktoren 	 	 	 	 	 	 	 	
Betriebsgröße (referenz: 500 und mehr Beschäftigte) 	 	 	 	 	 	 	 	
	 –	 1	bis	49	SV-Beschäftigte 0,20 *** 0,25 *** 0,44 *** 0,68 ***

	 –	 50	bis	499	SV-Beschäftigte 0,43 *** 0,52 *** 0,66 *** 0,91 ***
Branche mit hoher tarifbindung der Beschäftigten 1,39 *** 2,12 *** 2,27 *** 2,84 ***
Branche mit höheren Aufstockungsregelungen 0,96 *** 0,95 *** 1,29 *** 1,31 ***
Branche mit hoher Wiederbesetzungsquote 0,49 *** 0,55 *** 0,46 *** 0,46 ***
negative Beschäftigungsentwicklung in der Branche 1,10 *** 1,15 *** 0,81 *** 0,72 ***
Strukturelle faktoren 	 	 	 	 	 	 	 	
regionale Arbeitsmarktlage: hohe vakanzrate 0,91 *** 0,90 *** 1,20 *** 1,22 ***
regionale Arbeitsmarktlage hohe Arbeitslosenquote 1,07 *** 1,06 *** 1,29 *** 1,16 ***
N	:	gültige	Fälle 		1.285.901 	969.990 302.411 296.255
Pseudo-R²	(Mc	Fadden) 0,200 	 0,222 	 0,275 	 0,308	
*/**/***	Statistische	Signifikanz	auf	dem	5/1/0,1-%	Niveau.

Quelle:	IAB-Beschäftigtenhistorik;	Berechnungen	der	Autorin.
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beigetragen hat, die Personalstruktur über 
Beschäftigungsbrücken zu verändern. 

Wie sich die Inanspruchnahme nach 
Auslaufen der Fördermöglichkeit künftig 
entwickeln wird, hängt von der weiteren 
Ausgestaltung der tariflichen und be
trieblichen Regelungen zur Altersteilzeit 
ab. So kann auch nach Ende der Förder
möglichkeit noch Altersteilzeit vereinbart 
werden – die Aufstockungsbeträge sind 
auch weiterhin steuer und sozialversiche
rungsfrei. Insbesondere das Bank und 
Versicherungs gewerbe, die Öffentliche 
Verwaltung und Teile des Verarbeitenden 
Gewerbes haben bereits weiterführende Re
gelungen ausgehandelt. Zum Teil wurden 
diese auf Arbeitnehmer beschränkt, die 
besonderen Belastungen ausgesetzt sind. 
Da es aufgrund unterschiedlicher gesund
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heitlicher Belastungen nicht für alle Be
schäftigten gleichermaßen möglich ist, bis 
zum gesetzlichen Ruhestandsalter in vol
lem Maße im gleichen Beruf erwerbstätig 
zu bleiben, ist es insbesondere wichtig, für 
diese Personengruppen Perspektiven für 
den Verlauf des Erwerbslebens zu eröffnen, 
z.B. über rechtzeitige Tätigkeitswechsel 
(Arlt et al. 2009). Angesichts der demogra
fischen Entwicklung in Deutschland wird 
sich die Problemlage vor allem dieser Per
sonengruppen weiter zuspitzen, und Be
triebe werden es zunehmend mit alternden 
Belegschaften zu tun haben. Bisher bietet 
nur ein Fünftel der Betriebe Maßnahmen 
in ihren Unternehmen an, die speziell auf 
Ältere zugeschnitten sind, zu den meistge
nannten gehört bislang – als Instrument 
der Frühausgliederung – die Altersteilzeit 

(Bellmann et al. 2007). Deshalb gewinnen 
zukünftig Maßnahmen an Bedeutung, die 
dazu beitragen, die Beschäftigungsfähig
keit der älteren Mitarbeiter zu erhalten. So 
sollte die Arbeitsmarktpolitik auf länge
re Sicht den Fokus auf die Beschäftigung 
möglichst bis an die Ruhestandsgrenze le
gen – gerade bei einer bis zum 67. Lebens
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„echte Altersteilzeit“ mit individuell ver
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gehalten werden. 
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